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Ausgabe vom 18. März
«Legalisierung der Eizellenspende
kommt aufs Tapet»

Die Legalisierung der Eizellen-
spende, die in der Schweiz wie
auch in Deutschland und
anderen Ländern verboten ist,
fordert eine Nationalrätin der
GLP. Später möchte die GLP-
Frau auch die Leihmutter-
schaft diskutieren.
An dieser treten die Probleme
der Fortpflanzungsmedizin am
deutlichsten zutage. Ein Kind
aus Leihmutterschaft kommt
in Probleme bei seiner Identi-
tätsfindung. Im Extremfall
stellen sich ihm Fragen wie:
«Welche Frau ist meine Mutter,
jene, die mich aufgezogen hat,
oder jene, die mich zurWelt
gebracht hat, oder die, welche

ihre Eizellen gegeben hat?»
und «Welcher Mann ist mein
Vater, der Samenspender oder
der, der mich aufgezogen
hat?» Ausserdem werden
meistens Arme als Leihmütter
ausgenutzt, was auch psychi-
sche Nöte verursachen kann.
Da gibt es ganz tragische
Schicksale.
Das zeigt mir, dass es nicht um
das Kindeswohl geht. Bei der
Eizellenspende ergeben sich
analoge Probleme, nur nicht
derart kompliziert. Darum
sollte es untersagt bleiben,
Frauen fremde Eizellen einzu-
setzen, besonders weil sonst
bald die Leihmutterschaft
kommt.
Übrigens führt das jetzige
Gesetz zur sogenannten «Ehe
für alle» auch Richtung Leih-

mutterschaft, weil es für lesbi-
sche Paare die Samenspende
erlaubt. Es ist klar, dass dann
für schwule Paare mit dem Ruf
nach Gleichberechtigung die
Leihmutterschaft für diese
gefordert wird. Das ist für
mich ein wichtiges Argument
gegen die «Ehe für alle».
Bei aller Reproduktionsmedi-
zin hat das Wohl des Kindes
oberste Priorität! Dem hat sich
auch der Kinderwunsch – so
schön er ist– unterzuordnen.
Ich bin für Zurückhaltung und
klare Grenzen sowie für Be-
scheidenheit und gegen Arro-
ganz in der Fortpflanzungsme-
dizin. Nicht alles, was medizi-
nisch machbar ist, soll auch
getan werden. Ethik und
Gewissen sind gefragt. Ich
lehne deshalb Eizellenspende
sowie Leihmutterschaft ab.
Georg E. Radecke, Winterthur

«Da geht es nicht um das Kindeswohl»
Leserbriefe

ZumNuggibaum im Bruderhaus

2019 pflanzte man aufgrund
einer schriftlichen Anfrage im
grossen Gemeinderat, die von
einer GLP Gemeinderätin
eingereicht wurde, imWildpark
Bruderhaus einen Nuggibaum.
Die Redaktion des Landboten
hat diesen kürzlich als Sujet für
das Foto auf Seite 2 erkoren.
Die Begründungen für einen
Nuggibaum sind vielfältig:
Kinderwohl, Fun, etc. Man
findet ihn auch im Zoo Zürich,
wo man Eintritt bezahlt, um
das «Nuggibaum Feeling» zu
erleben. Egal was man davon
halten mag, ein Nuggibaum
gehört nicht in einenWildpark,
den man gerne als Ort der Ruhe

und Erholung und als Ort zur
Bildung und Verbesserung des
Naturverständnisses bezeich-
net. Ein Nuggibaum gehört in
Spiel-, Erlebnis- und Funparks.
Ich bin überzeugt, dass bei
einer Mehrheit der Besucher,
die Tiere und die von den
Tierpflegern in letzter Zeit
geschaffenen Beobachtungs-
posten – wie Bienenbaum,
Insekten-Brutbaum, Käferburg
und die neu erstellte Reptilie-
nanlage, in der bald die ersten
Eidechsen einziehen werden,
mehr Beachtung finden, als der
unnötige Nuggibaum. Nicht zu
vergessen sind die neu ange-
brachten Fledermaus- und
Brutkästen für unsere Vögel.
Ruth Werren, Winterthur

«Unnötiger Nuggibaum»

Leserbrief vom 22. März
«Wir gleiten immer mehr ab in die
Diktatur»

Ich habe langsam genug von
den ständigen Kritiken an
Bundesrat Berset. Der Bundes-
rat hat als Ganzes entschieden
und nicht Herr Berset alleine.
Zudem haben wir genug gute
Virologen und müssen nicht
nach Deutschland schauen!
Die meisten Länder sehen die
Mutationen als sehr gefährlich,
das sind keine Spekulationen!
Wir sehen es an den Fallzahlen.
Darum ist es genau das Richti-
ge, was der Bundesrat entschie-

den hat.Wenn der Gesund-
heitsminister ein SVPlerwäre,
wäre das Gezeter nur halb so
gross und alles wäre gut, was
der Bundesrat macht!
Die Bürgerlichen nehmen
anscheinend Covid-Langzeitpa-
tienten in Kauf. Die neusten
Zahlen zeigen auch bei Jünge-
ren leider nach oben. Darum
liebe Schweizer folgt dem
Bundesrat. Je schneller wir die
Seuche in den Griff bekommen,
desto schneller können wir ins
«normale» Leben zurück.
Meine persönliche Meinung:
Die Beizen sind kein Hot Spot.
Ueli Bänninger, Schlatt

«Wäre Berset ein SVPler,
wäre weniger Gezeter»
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«Vor allemdie
Aussicht ist
wunderschön.»
Sigrid Auerbach
Die Seuzemerin ist vor Kurzemmit
ihremMann in eine neue Alters-
wohnung in der Überbauung
Schneckenwiese eingezogen und
berichtet, wie es ihnen dabei
ergangen ist. Seite 7

Zitat des Tages

In Rickenbach wird heimlich
von Unbekannten eine Brücke
erstellt, und in Schlatt tauchen
mysteriöserweise Hunderte
Jobangebote auf. Zufall? Ich
denke nicht. Offensichtlich
wird die Region von einer
Guerilla-Arbeitsvermittlung
heimgesucht. Das könnte
tatsächlich positive Auswirkun-
gen haben. So werden Proble-
me gelöst, die ansonsten tief
unter bürokratischem Aufwand
verschüttet und vermutlich erst
Jahrhunderte später von verbe-
amteten Archäologinnen wie-
der ausgegraben würden.

Das Tösstal könnte derzeit eine
unkomplizierte Kriseninterven-
tion gut gebrauchen. Gerade
erst wurde der Bau des lange
geplanten Kreisels in Turbent-
hal um ein Jahr verschoben,weil
sich die Beteiligten nicht auf
eine Verkehrsumleitung einigen
konnten.Wäre doch gelacht,
wenn sich die fingerfertigen
Heinzelmännchen dieser Aufga-
be nicht annehmenwürden und
das Baustellenloch in der Töss-
talstrasse flugs überbrücken –
also wortwörtlich. Eine lange
Umleitung über viele Hügel
könnte man sich sparen, stünde
plötzlich über Nacht eine schö-
ne neue Holzbrücke mitten in
Turbenthal. Die Bewilligung
wird nachgereicht, das scheint
ganz gut zu klappen.

Falls das geheime Schlatter
Jobportal gründliche Arbeit
leistet, zieht es zusätzlich
Weinländer Holzexpertise
hinzu. Denn beim hölzernen
Hörnliturm in Uhwiesen
schenkte man dem Aspekt der
Ameisenabwehr ganze Auf-
merksamkeit. Es wäre schliess-
lich unschön, würde der Töss-
taler Feierabendverkehr auf der
neuen Brücke plötzlich links-
seitig von einer Insekten-Auto-
bahn überholt. Die Ameisen
könnte man viel besser zum
Kreiselbau einsetzen, indem
richtig gestreute Brösmeli den
Weg vorgeben, den Tausende
kleine Füsschen dann zurecht-
stampfen.Wieder so ein Job,
den mal besser jemand aus-
schreiben sollte …

Nicole Döbeli

Von Guerilla-Jobs
und
Ameisenfüsschen
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erschienen sind. Leserbriefe
sollten möglichst kurz und präg-
nant sein (maximal 2200 Zeichen)
und mit Vornamen, Nachnamen
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Redaktion behält sich vor, die
Zuschriften aus Platzgründen zu
kürzen. Geben Sie Ihre Texte
direkt im Internet unterwww.
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schicken Sie diese per Post:
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«Die Kinder sitzen ständig vor
dem Fernseher oder gamen.» –
«Uns gehen langsam die Ideen
fürAlternativen aus fürs Freizeit-
programm. Hätten Sie einen
Tipp?» Solche Sätze leicht ratlo-
ser und verzweifelter Eltern ka-
men der Primarschullehrerin
Yvonne Ledermann bei den
Zeugnisgesprächen im Januar
und Februar immer wieder zu
Ohren.Der Corona-Kollerwurde
immer grösser, und die Situation
war für alle unbefriedigend – für
Lehrpersonen, Familien,Vereine
– und natürlich die Kinder. «Das
hat mich ins Grübeln gebracht»,
sagt Ledermann.

AusMundmach Schlagzeug
Da müsste es doch eine Winter-
thurer Win-win-Lösung geben,
bei der alle, die jetzt im gleichen
Boot sitzen, auch am gleichen

Strick ziehen? Etwas,umdieKin-
der fürneueHobbys und Ideen zu
begeisternund andie frische Luft
zu ziehen.WegvonderMattschei-

be. Innerhalb weniger Wochen
entstand so das Projekt #win-
timoves. In zweiminütigen Vi-
deos präsentieren fünf Vereine

ihre «Rezepte gegen Langewei-
le.» Für die Jugendmusikschule
zum Beispiel, tritt Miguel Came-
ro vor die Kamera. Er zeigt, wie
Beatboxen geht. Aus einem «Pe
ohneE» einem «Pf»wie «Pfütze»
und ein durch dieNase gesumm-
tes «Em» wird man zur Mund-
schlagzeugerin. Yvonne Geiger
von der Akrobatikschule Büh-
nerei zeigt, was es braucht, um
nach einfacherBastelei zirkusrei-
fe Riesen-Seifenblasen zaubern
zu können. Wer will, kann diese
dann per Speerwurf gleich wie-
der platzen lassen: Nadine Heer
und Roman Isler von der Leicht-
athletik-Vereinigung Winterthur
nehmen einen zum Speerwurf-
trainingmit ins Freie – zielen da-
bei allerdings auf Ballone, die sie
am Boden befestigen.

Auch die Pfadi ziehtmit.Mee-
ko undYakari erklären,wie man

über einem eigenen Feuerchen –
plopp, plopp! – Popcorn macht.
Und der Verein für Urbane Kul-
tur zeigt bald an einem Work-
shop, wie Grafitti gehen, legal
versteht sich.

DieVideos sind gut undwitzig
gemacht.DieTössemerCrewvon
Kamerawerkhat sie füreinenUn-
kostenbeitrag produziert. «Es ist
wirklich schön, wie alle mitma-
chen», sagt Ledermann. Noch

werden dieVideos nichtwiewild
geklickt. Die Plattform Kinder-
thur.ch und zwei Influencerinnen
auf Instagram sollen nochmals
Schubgeben.VierVideos sindon-
line – zwölf sollen es insgesamt
werden. Wer dann Feuer gefan-
gen hat, Neues auszuprobieren,
findet bei Ferienprogramm.ch
Ideen für die Frühlingsferien.

Till Hirsekorn

Mit Speeren und Popcorn bewaffnet wider den Corona-Koller
Freizeit Eine Primarschullehrerin hat mit mehreren Vereinen ein Videoprojekt
gestartet, um die Kinder weg vom TV zu locken, raus an die frische Luft.

Akrobatik, Feuerchen machen, Speerwerfen? Das Videoprojekt
#wintimoves lockt mit Freizeitideen nach draussen. Fotos: Printscreens

Schatzsuchen, Reiten oder Fliegen?

Von 24. April bis 9. Mai sind
Frühlingsferien. Der Verein
Ferienprogramm bietet «Kurse
für Kids» rund umWinterthur an:
von der «Frauenpower-Power-
girls»-Theaterwoche über den
Bau einer einfachen Spielkon-
sole oder einer Mini-Dampfturbi-

ne, einer Schatzsuche, einer
Zirkusferienwoche, Goldwaschen
oder einem Programm für Natur-
detektive. Insgesamt sind es
17 verschiedene Kurse.
Für jeden gibt es ein Schutz-
konzept. Infos unter
www.ferienprogramm.ch. (hit)

Deborah Stoffel

Eigentlich züchtet das Ehepaar
bereits seit 2002 Hunde in sei-
nem Haus in Seen. Aber es dau-
erte 13 Jahre, bis Lärmklagen aus
derNachbarschaft dazu führten,
dass das Paar 2015 von der Stadt
zu einer Baueingabe für eine ge-
werblicheHundezucht aufgefor-
dert wurde – es war der Anfang
eines langen Rechtsstreits durch
die Instanzen.

Die Bewilligung wurde dem
Ehepaar2016 erstinstanzlichvom
Bauausschuss der Stadt Winter-
thurverweigert.Die Züchternah-
men den Entscheid nicht hin. Sie
gelangten ans Baurekursgericht,
das ihre Beschwerde guthiess.
Entsprechend bewilligte auch der
Winterthurer Bauausschuss den
Zuchtbetrieb,wenn auchmit Ein-
schränkungen.

Die Nachbarn klagten
Gegen diese Bewilligungwiede-
rum rekurrierten zwei Parteien
aus derNachbarschaft der Züch-
ter. Der Rekurs wurde teilweise
gutgeheissen und die Bewilli-
gung an den Winterthurer Bau-
ausschuss zur Neubeurteilung
zurückgewiesen. 2019 erteilte
dieser die baurechtliche Bewilli-
gung für den Zuchtbetrieb mit
demVorbehalt, bei begründeten
Lärmklagen weitere Einschrän-
kungen zu erlassen oder die Be-
willigung zu widerrufen.

Dieselben Nachbarn, die be-
reits einmal Rekurs eingereicht
hatten, taten dies imHerbst 2019
erneut beim Baurekursgericht
Zürich. Im Mai letzten Jahres
hiess dieses Gericht den Rekurs
teilweise gut und passte das Be-
triebsreglement unter anderem
bezüglich dermaximalenAnzahl
Hunde an. Die zwei benachbar-
ten Parteien erhoben aber auch
gegen diesen Entscheid Be-
schwerde und gelangten ansVer-
waltungsgericht.

Das Verwaltungsgericht hält
nun in einemUrteil fest, dass die
Vorinstanz die Frage, ob die
Hundezucht in diesem Wohn-
quartier zonenkonform ist, nicht
abschliessend entschieden hat.

DerWinterthurer Bauausschuss
habe den Züchtern bei der An-
zahl der Hunde sowie auch bei
derNutzung desAussenbereichs
erheblichen Spielraum gelassen.
Für die Beurteilung der Zonen-
konformität sei entscheidend, ob
«mit der betreffenden Nutzung
typischerweise Belästigungen

verbunden sind, die über das hi-
nausgehen, was normalerweise
mit demWohnenverbunden ist»,
heisst es im Urteil des Verwal-
tungsgerichts.

Das Gericht stellt dabei auf die
vom Bundesverwaltungsgericht
gestützte «Berner Praxis» ab,
wonach in einer Wohnzone das

Halten vonmaximal drei bis vier
ausgewachsenenTieren und all-
fälligenWelpen erlaubt sei – so-
lange diese bei der Mutter blei-
ben müssten.

Kein normalesWohnen
Unter anderem argumentiert das
Gericht damit, dass die Zucht

keinem täglichen Bedürfnis von
Quartierbewohnern entspreche
und es auch keinen anderen en-
gen Bezug zum Wohnen gebe.
Die Haltung von 10 oder 15 Hun-
den führe «typischerweise un-
abhängig von der Hunderasse»
zu Immissionen (insbesondere
Bellen), die über das hinausge-

hen,was normalerweisemit dem
Wohnenverbunden sei. Entspre-
chend sei die Hundezucht in
Seen nicht zonenkonform.

«Das Züchterpaar hat gegen
dieses Urteil desVerwaltungsge-
richts fristgerecht Beschwerde
beimBundesgericht eingereicht»,
sagtThomas Stössel, derWinter-
thurer Anwalt der Züchter.

Weil das Bundesgericht der
Beschwerde die aufschiebende
Wirkung erteilt und die Stadt
Winterthur bis heute noch nicht
verlangt habe, dass die Zucht
aufgehoben wird, könne der
Zuchtbetrieb einstweilen normal
weitergeführt werden.

Gericht war nicht vor Ort
Stössel betont, dass es im Ver-
fahren nicht etwa umdie Erstel-
lung zusätzlicher Zuchtanlagen
gehe, sondern lediglich um die
nachträgliche Bewilligung einer
seit 2002 existierendenNutzung
als Zuchtbetrieb. Störend findet
der Baurechtsanwalt vor allem,
dass das Verwaltungsgericht es
als nicht nötig befunden habe,
die Situation vor Ort und die
konkretenAuswirkungen des Be-
triebs auf die Umgebung zu prü-
fen.Auch könne es sein, dass die
Züchter in ihrem Vertrauen ge-
schütztwürden –wie Juristen sa-
gen –, da die Stadt die Zucht
während bald zwanzig Jahren
geduldet habe: «Es kann sein,
dass die Stadt nach dieser lan-
gen Zeit nicht mehr verlangen
kann, dass meine Klienten die
Zucht aufgeben müssen.»

Hundezucht darf nicht imWohnquartier bleiben
Nachbarschaftsstreit Das Verwaltungsgericht hat den Betrieb einer Hundezucht in einem SeemerWohnquartier als nicht zonenkonform
beurteilt. Das Ehepaar mit seinen 15 erwachsenen Hunden und jährlich rund einem DutzendWelpen hat das Urteil weitergezogen.

Die Hundezucht mit 15 Hunden und jährlich ungefähr 13 Welpen darf laut Verwaltungsgericht nicht im Seemer Wohnquartier bleiben. Foto: A. Moser

«Die Haltung von
15Hunden führt
typischerweise zu
Immissionen, die
über normales
Wohnen
hinausgehen.»
Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich


